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Die Erarbeitung vorgangsbezogener Informationen und Be
weise, vor allem durch eingeführte IM, ist und bleibt 
der Dreh- und Angelpunkt für eine offensive und tatbe
standsbezogene, konsequent den Anforderungen der Straf
tatbestände gerecht werdenden Bearbeitung Operativer Vor
gänge.

In nicht wenigen Fällen stagniert die operative Bearbei
tung oder geht nur schleppend voran, können feindliche 
Kräfte über einen längeren Zeitraum Schaden herbeiführen, 
weil es vielfach immer noch nicht richtig gelingt, die 
Ziele der operativen Bearbeitung konkret festzulegen und 
die IM im Rahmen operativer Kombinationen und durch die 
Anwendung qualifizierter operativer Legenden so einzu
setzen, zu beauftragen und zu instruieren, daß die zur Er
reichung dieser Ziele erforderlichen tatbestandsbezogenen 
Informationen und Beweise erarbeitet werden.

Deshalb müssen die Leiter dazu konkrete Vorgaben an die 
unterstellten Leiter und Mitarbeiter geben. Sie haben kon
sequenter durchzusetzen und zu kontrollieren, daß die Zie
le der Bearbeitung von Operativen Vorgängen und die dazu 
von den IM zu gewinnenden Informationen und Beweise kon
kret festgelegt werden. Danach ist auch in erster Linie 
die politisch-operative Wirksamkeit der IM in der Bearbei
tung Operativer Vorgänge einzuschätzen.


